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§ 7 MuSchG Anspruch auf
Musterschutz

 MuSchG - Musterschutzgesetz 1990

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

1. (1)Anspruch auf Musterschutz hat grundsätzlich der Schöpfer des Musters oder sein Rechtsnachfolger.

2. (2)Fällt jedoch das Muster eines Arbeitnehmers in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem dieser tätig ist,

und hat die Tätigkeit, die zu dem Muster geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Arbeitnehmers

gehört oder ist das Muster außerhalb eines Arbeitsverhältnisses im Auftrag geschaffen worden, so steht der

Anspruch auf Musterschutz, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, dem Arbeitgeber bzw. dem Auftraggeber

oder seinem Rechtsnachfolger zu.
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